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 MELDEFORMULAR 
für bewilligungsfreie Bauten und Anlagen 
Meldepflichtige Bauvorhaben (gebührenfrei)
[bookmark: _Hlk14246714]Meldepflichtige Bauvorhaben sind sämtliche bauliche Massnahmen, die kein Baugesuchsverfahren erfordern, jedoch der Gemeinde mitgeteilt werden müssen. Mit vorliegendem Formular sind der Gemeinde die Bauvorhaben vor Baubeginn zu melden, die innerhalb der Bauzonen im ortsüblichen Rahmen oder entsprechende anderen kommunalen Vorschriften betreffen (kantonale Bauverordnung Art. 18).

1. Meldung gewöhnliche Unterhaltsarbeiten an Gebäuden und Anlagen;
Als Unterhalt gilt grundsätzlich, wenn das Material durch dasselbe ersetzt wird. Wird beispielsweise ein Eternit-Dach wiederum durch Eternit ersetzt, ist der Umstand des Unterhalts gegeben. Dasselbe gilt für eine Zaun- oder Mauersanierungen, Ersatz Sonnenstoren etc., welche im selben Material und derselben Ausführung gemacht wird

1. Meldung Innensanierung
Jegliche Innensanierungen sind der Gemeinde zu melden. 
· Ein Baugesuch ist von Nöten, wenn es sich um ein absolut schützenswertes Gebäude der Kategorie 1 handelt.
· Ein Baugesuch ist von Nöten, wenn es sich um eine Änderung der Nutzung (Zweckänderung) handelt

1. Meldung Kleinbauten und Anlagen
· 1. private Kleinbauten und Nebenanlagen, wie mindestens auf zwei Seiten offene, ungedeckte Gartenplätze, Gartencheminées, Sandkästen und Planschbecken für Kinder, Fahrradunterstände, Werkzeugtruhen, Ställe und Gehege für einzelne Kleintiere,
· 2. private Anlagen der Garten- oder Aussenraumgestaltung wie Wege, Brunnen, Teiche, künstlerische Plastiken, ferner Einfriedungen, Stütz- und Futtermauern bis 1.50 Meter Höhe
· 3. Fahrnisbauten wie Festhütten, Zirkuszelte, Tribünen und Materialdepots bis zu einer Dauer von drei Monaten,
· 4. Automaten sowie kleine Behälter, wie Kompostbehälter und ähnliches, bis zu 3 Kubikmeter Inhalt;
· 5.  Mobile Einrichtungen der Landwirtschaft, wie Plastiktunnels und ähnliche Einrichtungen bis zu einer Dauer von sechs Monaten.
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MELDEFORMULAR für bewilligungsfreie Bauten und Anlagen

Meldung gewöhnliche Unterhaltsarbeiten:		
Meldung Innensanierung				
Meldung Kleinbauten und Anlagen
(Bitte entsprechendes ankreuzen)

Gesuchsteller:	…………….……………………………………………………………………………………………………….....

Bauvorhaben:	…………………………………………………………………………………………………………………………

Baubeginn:	……………………………………….	Bauende: …………………………………………………………..

Parzelle Nr.:	……………………………………….	Bauzone: ……………………………………………………………

Grundstückeigentümer:  ………………………………………………………………………………………………………………

Ort, Datum		Unterschrift Gesuchsteller (+ Grundstückeigentümer):

……………………………………………………….	…………………………………………………………………………


Anhänge / Prüfung Vollständigkeit durch die Gemeinde:

□	Meldeformular mit Unterschriften	□	Situationsplan / Pläne bestehend und neu

□	Prospekte / Farbmuster	□	Fotos Ist-Zustand vor Baubeginn


Kosten:	CHF	……………………………………………………..


Kontrolle durch Bauamt:
□	bewilligungsfrei	Der Gemeinderat Ressort Bau	

□	bewilligungspflichtig	…………………………………………………………………………


Dies wurde vom Gemeinderat von Unterbäch an seiner Sitzung vom ……………………………….
zur Kenntnis genommen.

Der Gemeindepräsident	Der Schreiber


…………………………………………………………….	…………………………………………………………….

Gemäss Art. 18 Bauverordnung des Kanton Wallis sind «gewöhnliche Unterhaltsarbeiten an Gebäude und Anlagen» in der Regel baubewilligungsfrei.
Somit ist bei Ersatz von Fenster, Türen, Rollladen etc. oder einem Neuanstrich der Fassade kein Baugesuch nötig, sofern keine Form- und Farbänderung vorgenommen wird. Alle Bauvorhaben sind der Baubehörde schriftlich (oder per E-Mail) zu melden.


image1.png
(e

UNTERBACH

MUNIZIPALGEMEINDE




